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Vergütung

Kollegialärzte sind wie Chefärzte zu bezahlen

Wenn drei Krankenhausärzte die vorherige Arbeit eines Chefarztes der Ab-
teilung für Radiologie und Nuklearmedizin kollegial weiterführen, müssen sie 
als solche entsprechend auch vergütet werden. Zu diesem Ergebnis kam das 
Landesarbeitsgericht (LAG) Köln in einem aktuellen Urteil (Az: 2 Sa 357/08). 

Der Sachverhalt

Eine Abteilung für Radiologie und 
Nuklearmedizin wurde bis No-
vember 2004 von einem Chefarzt 
geleitet. Nach dessen Ausscheiden 
einigte man sich darauf, dass die 
Abteilung befristet von drei Ärzten 
als Kollegialärzte geleitet werden 
sollte. Die Ärzte sollten für diese 
Zeit die nach dem BAT errechnete 
Vergütung weiterhin erhalten.

Nach Inkrafttreten der Tarifverträ-
ge des Marburger Bundes (MB) 
gruppierte der Krankenhausträger 
den später klagenden Arzt (er war 
unter dem Chefarzt bereits leiten-
der Abteilungsarzt) sowie einen 
weiteren Arzt in Vergütungsgruppe 
III ein, während der dritte leitende 
Abteilungsarzt ein Gehalt nach der 
Entgeltgruppe IV erhielt. Der klagen-
de Arzt war mit dieser Einstufung in 
die Tarifgruppe nicht einverstanden.

Die Entscheidungsgründe

Das Landesarbeitsgericht (LAG) 
Köln gab dem Arzt recht, da die 
Tätigkeit als solche eines Chefarz-
tes zu qualifizieren sei. Die Richter 

entschieden, dass dem Arzt eine Ver-
gütung nach der Vergütungsgruppe 
IV des Tarifvertrags für Ärztinnen und 
Ärzte an kommunalen Krankenhäu-
sern im Bereich der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände 
(TV Ärzte/VKA) in Verbindung mit der 
Anlage A der mit dem MB abge-
schlossenen Vergütungstabelle (6.500 
Euro brutto) zustehe. Eine Vergütung 
unterhalb der höchsten tarifvertrag-
lichen Vergütungsgruppe komme 
regelmäßig nicht in Betracht.

Kollegialärzte, die gemeinsam eine 
Abteilung leiten, sind regelmäßig 
nicht Chefarztvertreter, sondern 
selbst Chefärzte, da kein ärztlicher 
Vorgesetzter die medizinische 
Letztverantwortung übernimmt. 
Keiner sei gegenüber dem anderen 

weisungsbefugt. Die Stellung be-
inhalte das ärztliche Weisungsrecht 
gegenüber den Mitarbeitern und 
die Unabhängigkeit bei ärztlichen 
Entscheidungen gegenüber dem 
Krankenhausträger. Die Aufgaben-
teilung beruhe auf Absprache der 
Ärzte untereinander, diese nehmen 
auch einvernehmlich durch eine 
natürliche Person aus ihrer Gruppe 
die Funktion des Chefarztes bei 
Chefarztsitzungen des Krankenhau-
ses und bei abteilungsbezogenen 
internen und externen Besprechun-
gen wahr. Welche der drei Personen 
jeweils nach außen auftritt, ist der 
Vereinbarung innerhalb des Gremi-
ums der Kollegialärzte vorbehalten. 

Leistungsbestimmung ohne 
Höchstmaß nicht durchsetzbar

Die vom Krankenhausträger ge-
wünschte Regelung, dass Dienst- 
und etwaige Überstunden vollstän-
dig durch das Grundgehalt sowie die 
Privatliquidationsrechte abzugelten 
seien, dürfte – so das Gericht – nach 
der Schuldrechtsreform ohnehin 
nicht mehr zulässig sein. Denn eine 
solche Klausel würde nicht hinrei-
chend konkretisieren, für welche 
Arbeitsleistung tatsächlich die Vergü-
tung geschuldet ist.

Die Leistungsbestimmung ohne 
jegliches Höchstmaß durch den 
Arbeitgeber sei ohnehin auch in den 
anderen Chefarztverträgen nicht 
durchsetzbar.
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Qualitätsmanagement

Gezielte Methoden zur Messung der 
Patientenzufriedenheit in der Radiologie
von Dr. med. Martin Maurer, Arzt, Dipl.Kfm., Klinik für Radiologie, 
Charité Universitätsmedizin Berlin

Bisher kommen zur Evaluation der Patientenzufriedenheit üblicherweise stan-
dardisierte schriftliche Fragebögen zum Einsatz. Als Alternative hierzu haben 
sich in den vergangenen Jahren zwei ereignisorientierte Messansätze eta-
bliert, bei denen das reale Qualitätserleben der Patienten vollständig und sehr 
konkret abgefragt werden kann. Hierbei handelt es sich um die sogenannte 
Critical Incident Technique und die Sequentielle Ereignismethode. Beide Me-
thoden werden im Folgenden vorgestellt und ihr unmittelbarer Nutzen bei der 
Anwendung im Alltag einer radiologischen Abteilung dargelegt.

Critical Incident Technique (CIT)

Die Critical Incident Technique 
(CIT) wurde bereits in den 1950er 
Jahren von Flanagan entwickelt 
und dient der Erfassung und 
anschließenden Bewertung von 
kritischen Ereignissen im Ablauf 
von Handlungsprozessen.

„Critical Incidents“ sind Ereignis-
se, die von Dienstleistungsneh-
mern als besonders positiv oder 
negativ erlebt werden. Sie bleiben 
unterschwellig im Bewusstsein 
und werden zum Beispiel dann er-
neut abgerufen, wenn im persönli-
chen Umfeld über eine Einrichtung 
oder einen konkreten Anbieter 
einer medizinischen Leistung ge-
sprochen wird.

Mittlerweile findet die CIT eine 
gezielte Anwendung in der Zu-
friedenheitsforschung unter 
Patienten. In leitfadengestützten 
Interviews wird der Patient zum 
Beispiel dazu veranlasst, sich an 
besonders positiv oder negativ 
wahrgenommene Ereignisse im 
Rahmen einer Gesamtdienstleis-
tung zu erinnern. Damit können 
die für das Qualitätserleben und 
die Zufriedenheit der Patienten 
maßgeblichen Ereignisse abge-
fragt werden.

Beispiel in einem radiologischen 
MVZ

Im MVZ unserer Klinik wurden Pati-
enten hinsichtlich ihrer Zufriedenheit 
mit Computertomographie-Untersu-
chungen befragt.

Für die positiven und negativen 
Antworten, die mit Hilfe der CIT er-
mittelt werden konnten, wurden die 
Kategorien „Umgang des Personals 
mit den Patienten“, „Organisation des 
Untersuchungsablaufs“ und „eigentli-
che CT-Untersuchung“ gebildet.

Positiv wurde zum Beispiel besonders 
häufig die Freundlichkeit des Personals 
vermerkt, die kurzen Wartezeiten bis 
zum Untersuchungstermin oder die 
Modernität des verwendeten Compu-
tertomographen.

Negativ beurteilt wurde zum Beispiel 
die Unübersichtlichkeit des Kranken-
hauses, ein „steriles“ Ambiente im 
Wartebereich oder das Hitzegefühl 
und lange Luftanhalten im Rahmen 
der Untersuchung.

Sequentielle Ereignismethode 
(SEM)

Ähnlich der CIT werden auch bei 
der Sequentiellen Ereignismetho-
de (SEM) besonders positive und 
negative Ereignisse abgefragt. 
Hierbei wird dem Befragten jedoch 
zusätzlich ein genauer Ablaufplan 
mit den bereits zuvor dokumentier-

ten und visualisierten Einzelschrit-
ten einer Dienstleistung vorgelegt. 
In einem standardisierten Interview 
geht der Leistungsanbieter mit dem 
Patienten die einzelnen Schritte des 
Gesamtprozesses durch und doku-
mentiert die an jedem Einzelschritt 
wahrgenommenen besonders posi-
tiven und negativen Erlebnisse. 

Fortsetzung Beispiel

Ausgehend vom nebenstehenden 
Beispiel in einem radiologischen MVZ 
ergibt sich für die SEM Folgendes:

Im Rahmen der Sequentiellen Ereig-
nismethode wurde das Qualitätser-
leben an folgenden vorgegebenen 
Teilschritten des Gesamtprozesses 
abgefragt: Anmeldung, Weg zum 
Computertomographen, Warten vor 
der Untersuchung inkl. Aufklärungs-
gespräch, eigentliche Untersuchung, 
Befundbesprechung und Verlassen 
der Abteilung.

Hierbei gab es eine Reihe positiver 
Aussagen, die eine bereits gute 
Qualität der Einzelschritte bestätigte. 
Einzelnen negativen Erlebnissen, wie 
zum Beispiel die schwierige Orientie-
rung bei der Ankunft, konnte bereits 
durch die Anbringung mehrerer neuer 
Hinweisschilder begegnet werden.

Vorteile bei der Anwendung von 
CIT und SEM

Die CIT und SEM bieten konkrete 
Aussagen bezüglich der durch den 
Patienten wahrgenommenen Dienst-
leistung. Dabei können positive 
Ergebnisse als eine Bestätigung der 
bisherigen Organisation und Qua-
lität der eigenen Leistung aufge-
fasst werden. Hingegen bieten die 
ermittelten negativen Ergebnisse ein 
differenziertes Bild über Mängel im 
Qualitätserleben der Patienten. Be-
sonders häufig geäußerte Aspekte 
haben dabei eine höhere Relevanz. 
Hieraus lassen sich konkrete Ansätze 
zur Verbesserung der eigenen medi-
zinischen Leistung ableiten. 
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Durchführung und Kosten

Der Einsatz der beiden vorgestell-
ten Methoden kann nacheinander 
in strukturierten Interviews mit den 
Patienten erfolgen und ist prinzi-
piell für sämtliche radiologischen 
Diagnostikverfahren (zum Beispiel 
CT, MRT, Sonographie) als auch für 
radiologisch-interventionelle Be-
handlungsmethoden anwendbar.

Die Kosten und Zeitressourcen für 
die Interviews sind überschaubar. 
Etwas höher ist der Auswertungs-
aufwand der Interviewergebnisse, 
wobei für die Vielzahl der Patienten-
aussagen Oberkategorien gefunden 
werden müssen. Hieraus können 
konkrete Handlungsempfehlungen 
abgeleitet werden.

Im Rahmen eines Interviews zum 
Beispiel im Anschluss an eine 
radiologische Untersuchung sollten 
zunächst mittels der CIT die spontan 
erinnerten „kritischen Ereignisse“ 
des soeben durchlaufenen Leis-
tungsprozesses abgefragt werden. 
Danach werden unter Anwendung 
der SEM für eine weiterführende 
Dokumentation der Qualitäts- und 
Zufriedenheitsbewertung die beson-
ders positiven und negativen Erleb-
nisse an vorgegebenen Teilschritten 
einer radiologischen Diagnostik- oder 
Behandlungsleistung erfragt.

Praxistipp: Die Interviews sollten 
von nichtärztlichen Mitarbeitern vor-
genommen werden, um die Angst 
der Patienten vor einem möglichen 
Einfluss ihrer Antworten auf ihre indi-
viduelle Behandlung zu minimieren.

Weiterführende Informationen

Eckhardt-Abdulla R et al. Ermitt-
lung der Patientenzufriedenheit im 
Krankenhaus. Critical-Incident-Technik 
oder standardisierter Fragebogen? 
Anaesthesist 2008, 57: 275-283.

Aktuelle Rechtsprechung

Keine Kostenübernahme 
ohne Entscheidung der 
Krankenkasse?
Darf eine gesetzliche Krankenver-
sicherung die Behandlung eines 
Patienten dann verweigern, wenn 
der Patient vor Beginn der ersten 
Behandlung nicht die Entscheidung 
der Krankenkasse abgewartet 
hat? Diese Frage stellte jüngst ein 
Krankenhausarzt der Redaktion. 
Auch das Bundesverfassungsge-
richt (Beschluss vom 19.3.2009, 
Az: 1 BvR 316/09) musste sich mit 
der Frage auseinandersetzen. Nach-
folgend seine Entscheidung:

Der Sachverhalt

Bei der Patientin, die bei der AOK 
gesetzlich krankenversichert war, 
wurde 2006 ein bösartiger Hirntu-
mor operativ vollständig entfernt. 
Eine daran sich anschließende 
Radio-Chemotherapie brach sie ein 
halbes Jahr später ab. Kurz darauf 
wurde ein Tumorrezidiv diagnosti-
ziert, das neurochirurgisch entfernt 

wurde. Die Patientin beantragte 
eine Elektro-Tiefen-Hyperthermie 
und eine Behandlung mit dendri-
tischen Zellen; diese Kombinati-
onstherapie sollte etwa 14.350 bis 
17.000 Euro pro Quartal kosten. 

Die AOK verweigerte die Übernah-
me der Kosten mit der Begründung, 
es handele sich um ein experimen-
telles Verfahren, wo Standardthera-
pien verfügbar seien. Die Patientin 
hatte bereits die Kombinationsbe-
handlung begonnen und war für die 
Kosten aufgekommen. Da sie die 
Therapiekosten nicht mehr allein 
tragen konnte, klagte sie.

Die Entscheidungsgründe

Nach zwei Niederlagen obsiegte 
die Patientin vor dem Bundesver-
fassungsgericht. Selbst die Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts 
sehe bei laufenden Leistungen oder 
sich über einen längeren Zeitraum 
erstreckenden Behandlungen die 
ablehnende Entscheidung einer 
Krankenkasse als zeitliche Zäsur 
an. Die Kostenerstattung sei nur für 
solche Leistungen ausgeschlossen, 
die bis zum Zeitpunkt der ablehnen-
den Entscheidung auf eigene Kosten 
des Patienten erbracht wurden. Dies 
gelte nicht für zukünftige Leistungen.

Danach habe die Patientin nur in den 
Fällen keinen Anspruch auf Kosten- 
erstattung, wenn es sich um in der 
Vergangenheit liegende Behandlun-
gen handelt, für die kein beschie-
dener Antrag der Krankenkasse 
vorliegt. Sobald ein ablehnender 
Bescheid der Krankenkasse vorliegt, 
tritt eine zeitliche Zäsur ein, die eine 
Kostenerstattung für ab diesem Zeit-
punkt erbrachte Leistungen ermög-
licht. Die Sache wurde zur erneuten 
Entscheidung an das LSG zurückver-
wiesen. Sobald eine Entscheidung 
hier vorliegt, berichten wir darüber.

Neuer Service von Guerbet

E-Mail erinnert an 
die neue Ausgabe

Ab sofort können Sie sich per 
E-Mail-Newsletter zu der neuen 
Ausgabe des „Contrast Forum“ 
führen lassen.

Nach einmaliger Registrierung 
unter www.guerbet.de (im 
Bereich „Contrast Forum“) 
erhalten Sie jeden Monat einen 
Link zu der PDF-Datei der neuen 
Ausgabe. Somit kommen Sie 
noch schneller an interessante 
Informationen und verpassen 
keine Ausgabe.
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Arbeitszeugnisse

„Sehr gut“, „gut“ oder nur „ausreichend“? 
Knacken Sie die Notenskala!
von Dr. Guido Mareck, Richter am Arbeitsgericht Iserlohn 

Nachdem es in der letzten Ausgabe des „Radiologen Contrast Forum“ um die 
sogenannten Geheimcodes ging, widmet sich der folgende Beitrag der Noten-
skala bei Arbeitszeugnissen. Bei dem qualifizierten Arbeitszeugnis wird Füh-
rung (Verhalten) und Leistung des Krankenhaus-Radiologen im Arbeitsverhält-
nis zum Inhalt. Hier haben sich bei der Wortwahl und den Bewertungskriterien 
einzelne Formulierungen herausgebildet, mit denen bestimmte Bewertungen 
verbunden werden. Die Formulierungen werden dann einer Note gleichgesetzt. 

Damit Sie wissen, welche Noten Sie in Ihren Zeugnissen so haben, haben wir 
nachfolgend ein typisches Zeugnis abgebildet:

Zeugnis/Arbeitszeugnis/Zwischenzeugnis

Einleitung
Angaben zu Person, Beruf und Beschäftigungsdauer des zu beurteilenden KH-Radiologen

Positions-, Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung
Tätigkeitsmerkmale, Kompetenzen/Verantwortung
Berufliche Entwicklung innerhalb des Krankenhauses

Leistungsbereitschaft
Arbeitsbereitschaft
Arbeitsbefähigung (Belastbarkeit, intellekt. Fähigkeiten/Fachkenntnisse/Weiterbildung)
Arbeitsweise
Arbeitserfolg (Arbeitsmenge, Tempo, Qualität)
Besondere Erfolge
Fachwissen/Weiterbildungsmotivation
Mitarbeiterführungskompetenz (Gruppenleistung/Mitarbeiterzufriedenheit)

Zusammenfassende Leistungsbeurteilung (Zufriedenheitsaussage)
Hierbei gilt folgende Notenskala: 
1.	 „stets/immer zu unserer vollsten Zufriedenheit“ = sehr gut
2.	„stets zu unserer vollen Zufriedenheit“ = gut
3. 	„stets zu unserer Zufriedenheit“ oder „zu unserer vollen Zufriedenheit“ = befriedigend
4.	„zu unserer Zufriedenheit“ = ausreichend
5.	„insgesamt (im Großen und Ganzen) zu unserer Zufriedenheit“ = mangelhaft
6.	„hat sich bemüht“ = ungenügend

Verhaltensbeurteilung
Verhalten gegenüber Vorgesetzten/Kollegen/Patienten
Weitere persönliche und soziale Verhaltensaspekte

Zusammenfassende Verhaltensbeurteilung
Hierbei gilt folgende Notenskala:
1. „Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war stets einwandfrei/vor-

bildlich“ = sehr gut
2.	„Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war einwandfrei/vorbildlich“ 

= gut
3.	„Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war gut“ = befriedigend
4.	„Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war befriedigend“ = ausreichend

Abschluss 
Gründe für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses (von wem ging die Initiative aus?)

Dankens-/Bedauerns-Formel (ggf. Empfehlung/Wiedereinstellungsaussage)
Zukunftswünsche
Ausstellungsort und Datum mit Unterschrift

Vorsicht: Typischerweise wer-
den Arbeitszeugnisse mit einer 
Schlussformel versehen, in der für 
die Zusammenarbeit in der Ver-
gangenheit gedankt wird und gute 
Wünsche für die Zukunft verbunden 
sind. Nach der Rechtsprechung ist 
der Krankenhausträger jedoch nicht 
verpflichtet, das Zeugnis mit einer 
solchen Formel zu schließen. 

Der Anspruch auf Erteilung ei-
nes Zeugnisses unterliegt der 
Verjährungsfrist von drei Jahren. 
Bereits vorher kann der Träger die 
Ausstellung verweigern, wenn der 
Anspruch nicht während einer an-
gemessenen Zeit nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses geltend 
gemacht wird. Dies gilt auch, wenn 
Sie Ihr fehlerhaftes Zeugnis berichti-
gen lassen möchten.

Neu!

E-Learning-Programm 
der Guerbet GmbH
Unter www.guerbet.web-based-
training.de gelangen Sie zum 
E-Learning-Programm Hände-
hygiene der Deutschen Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene 
e.V. (DGKH).




